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verstehen, „ WIC "gläubiger Christ dennoch logisch und Gegenüberder Ver uch e die <  3 modernen katholi- _
gewissensmäßig schuldlos der.Meınung kommen kann, schen Roman ausgehen kann, sıch dabe: beruhigen,ın seiner Sıtuation sCc1 der ‚Fall‘ eben doch sittlich anders, daß die Gnade auch den Verlorenen noch findet, muß
als das allgemeine Gesetz beurteıilt. Würde sol- INa  Sbedenken, daß die Rettung siıch 1 darin OL-
chen Fällen WECNISSTIENS zugeben, daß AUS menschlicher kennen z1bt, dafß der Mensch C1Nn NEeCUeES Leben beginnt,Schwäche un Ohnmacht das Gesetz verstößt auch wenn das erst etzten Augenblick seinNnes irdischen
WAare ihm leichter helten. Im Irrtum aber un DC- Daseıns geschieht.
fährlicher Sıtuation sınd die, die ihren Verstofß A Der Aufsatz des Innsbrucker Theologen schließt MmMIt
Gesetz MITL Berufung auf ihre Sıituation, INIT subtilen theo- ernsten Aufruf gCeRCNH die Untergangsstimmung, die sıch ı
retischen Kunststücken oder IMIT Berufung auf ihr Ge- der geschilderten Seelenhaltung ankündigt. „ Wır wollen
w1isSssen auch noch objektiv berechtigt für sıch selbst ıcht sündıg un: morbid zugleich VO  —_ vornherein den

CI WEISECH glauben. Es ann iıhnen Nur C111 Selbstbetrug möglıchen Zusammenbräch ZU Angelpunkt Systemsgelingen. als des CINZ1g christlichen erheben. Wenn C111 solcher Zu-
In unserem Zeitalter subtiler psychologischer Forschung, sammenbruch unlls schon trifft, trıfit uns uUunNnserem
Sa Rahner, csollte INan eigentlich arüber SCIN, dafß noch möglichen egen und eıl Nnur dann, wenn
die wirklichen Ma(ilßstäbe unNnserer sittlichen Urteile und uns ıhn kämpfend trifft Und darum wollen WIr

auch unserer schon sehr abendlichen eıit des Abend-unseres ‚guten Gewissens‘ schr häufıg nıchts anderes sınd
als der Ausdruck unserer geheimen Wünsche, deren landes das Gesunde, das Hoftende, das Heile PFrCISeN und
Heftigkeit das wirkliche Gewissen verstumm IST Die als das Ziel der Mühen uns VOTISCLIZCN, das. WITr anzu-
ersten Kapıtel des Römerbriefes siınd sehr aktuell Wır streben haben, mag Gott über uns verfügen, wIe

llhaben VEISCISCH, da{fß das Kreuz die Wahrheit ausspricht,
daß die Nachfolge Christi sehr ohl ine innerweltlich
ausweglose Tragık tühren ann un: daß nıcht
unserer Macht lıegt, eine heroische Sıtuation und
überall vermeiden. Von der Freiheit der Kinder Csottes Inwievweit hat die irche das Recht ZUdarf Nur sprechen, wer auch den GeistGottes ı sich weiß.
Man hat ıhn gewiß annn nıcht sıch WEeNn INa  e politischem andelin
den Versuch macht, das Gesetz (sottes die CISENE W ill-
kür hınein aufzuheben, während doch NUur tür den auf- Der Bannstrahl den Kommuniısmusgehoben‘ ISU, der mMIiıt der ıiNNeren Selbstverständlichkeit
des Liebenden erfüllt. Das Dekret der Kirche den Kommunismus 1St ein

politisches, sondern e1in relıg1öses Gesetz. Estrıfttzden-
JeEN1ISCH, der sich ıhm ı Gewissen ZU Gehorsam

Sündenmystik die „entsetzlichste Hybris der Kreatur verpflichtet weıß. VWer icht gehorcht, wirdNUur seinen
kirchlichen, icht auch i seinen bürgerlichen Rechten be-

Wer sıch dem Eindruck dieser Wahrheiten NU.  ‚e} aber droht Dennoch hat dieses Gesetz gesellschaftliche Aus-
als Sünder weiß und als solcher Christus fliehen möchte, /wirkungen, da VOo  $ den Gläubigen eC1INe Entscheidung
muß bedenken, daß auch VO  —_ ıhm der Herr verlangt, daß verlangt, die zugleich auch eine politische ı1IST, Dıie Kirche

sıch ZUr Erfüllung der Gebote entschließe: enn „ WCer übt keinen politischen ruck (sondern relıgıösen)
SAagt, die göttlichen Gebote auch für den Gerecht- AUS; aber s1ie übt ruck politischem (nıcht NU:  r

fertigten un die Gnade gestellten Menschen unerfüll- relig1ösem) Tun oder Unterlassen, un insofern
bar, der sel ır Banne.“ (Trid SESSIO Can.,. 18.) Selbst- die Kırche C1iNE Verantwortung für politische Entschei-
verständlich z1bt C1in eil für den, der ı Sünde fiel, dungen auf sich Sie handelt den politıschen Raum 11N-
selbstverständlich i1STt Gott dem demütigen Herzen näher 1n., Wer das nıcht zugestehen wollte, würde VO  3 dem
als dem Selbstgerechten mMI sCiINeEer spießbürgerlichen Manne auf der Straße der Spitzfindigkeit beschuldigt
Wohlanständigkeit; selbstverständlich hat Gott geheime werden.

Als Katholiken fürchten WIr uns aber auch nicht, dies >un unbegreifliche VWege der Erbarmung. „Er bindet Uns,
nıcht sıch selbst die VWege, die un  N SCWIECSCHN at. CC zugeben. Wır behaupten, daß die Träger des kirchlichen
ennoch haben WIr ein Ogma, daß der Mensch selbst Amtes ein echt solchem „politischen“ Handeln haben
daran schuld iIST, dafß tällt VWenn sein Gewissen ıhm In diesem Augenblick wird wielleicht für manche
5  Nn würde, daß diese Tatsache se1in eıl nıcht B uUuNsScrer Leser notwendig werden, darüber ede und Ant-
fährdet, W e C  CT Nur auf Gottes Vergebung vertraut, un WOTrT stehen VOTr anderen, die C1iNe solche politische
daß unvermeıdbar ı1ST, in Schuld allen, dann dürfte „Einmischung“ der Kırche unzulässig oder gal unerhört

gew1f5 SC1IN, daß der Stimme seiner CISCNCN Verblen- finden oder die ı Gegenteıl ihre Absıcht und Tragweite
dung gelauscht hat „ın solcher kt, der die Sünde überschätzen un mißverstehen. GeradeZur rechten eIt

VOTraus geplanten un eingerechneten Entwick- erscheint deshalb in der wissenschaftlichen Zeitschrift der
Jungsmoment i EISCNCN Leben machen sıch unterfängt, amerikanischen Jesuiten Theological Studies (Bd 10
1ST die entsetzlichste Hybris der Kreatur, die die Barm- Nr Junı C1M Aufsatz VO  3 John Courtney Mur-
herzigkeıt Gottes überlisten ll C  C Rahner emerkt, rFay SJ Zeitgemäße Orientierungen des katholischen
WIC die „existentialistischen Sündenmystiker plötzlich Denkens über Kırche und Staat 1 Licht der Geschichte“.

301 Essenzmetaphysık verfallen, wenn sS1ie die Arm- Die Bet achtung 95 Licht der Geschichte“ hat den Vor-K3herzigkeit Gottes, das „ereignishafte Wunder der gOött- teil, daß mMan den Ursprung der Begrifte un Beweise
lıchen Gnade“ 93 verfügbaren Essential kennenlernt,‘auf die Cs der Auseinandersetzung haupt-
des menschlichen Daseins“ erklären. sächlich ankommt.

126



OO Ar

Geistliche Macht in wweltlichen Dingen änderlichkeit der mittelalterlichen Ordnufig. Indes, er
konnte das weltliche Schwert nıcht und niemandem mehrDas i;ir'chliché Lehr-nd Hirtenamt, verkörpertd verleihen, da ıcht mehr darüber verfügte. Der Wandelden Papst und ın Abhängigkeıit von ıhm durch die Bi-

schöfe, nımmt eine „indirekte Gewalt in weltlichen der Zei‘t War dabei‚ eine Theorie zu begraben.
Dıngen“ für sich in Anspruch. Man versteht darunter das
echt der Kırche, ehrend oder urteilend in weltlichen Demokratisches Zeitalter
Angelegenheıiten, besonders polıtıschen Entscheidungen,
Stellung nehmen, WENNn diese Entscheidungen die geISt- In unseren Jahrhunderten hat sıch ein ahnlicher Wandel
ıche Ordnung oder die Glaubens- un: Sittenlehze be- yollzog;n, der größte seıit jener Epoche die Entstehungder Demokratıe. Dieser Wandel bringt Spannungen MItrühren. Als Beispiel mMag die Gesetzgebung in Ehesachen
herangezogen werden. Der Begriff der „indiırekten Ge- sıch, die den eben geschilderten ganz nah verwandt sınd
walt“ 1St besonders durch den heiligen Kirchenlehrer und eine euec Anpassung Aufrechterhaltung des

Wesentlichen der Kirche notwendig machen. Auch dieRobert _ Bellarmin (1542—1621) in der Kırchenlehre he1-
Demokratie War 1n ihren Ursprüngen (Französische Re-misch geworden, der darın durch einen um Jahrhunderte

äalteren Philosophen, Johannes Quidort VO'!  } Parıs, be- volution!) fragwürdig. ber Sie hat sıch einer end-
einflußt wurde. Dieser oft verkannte Denker lebte un gültigen polıtischen Tatsache entwickelt, und darum hat

die Kıirche S1e schließlich durch den und eos 111 dschrieb während der Auseinandersetzung 7zwıischen ONn1-
erkannt. Wıe Zeiten Philipps die „königliche Freiheit“,faz 111 und Philıpp dem Schönen von Frankreich

1300, also jener Zeıt, da die mittelalterliche Einheit hat sich neuerdings die „bürgerliche Freiheit“ enNt-

VonNn Kircheun eıch auseinanderbrach und ın Frankreich wickelt un macht auch VOLr der Kirche echte geltend..Die
bürgerliche Freiheit schließt Verschiedenes 1n sıch _Freifder erste „moderne Staat“ 1Ns Leben trat, einer elit

also, da unser Problem erstmalig aktuell wurde. Hıer ist heit der Meınung, der Rede, der Vereinigung und auch
demnach der richtige geschichtliche Ört, sich die Bedeutung Freiheit der Religion und Religionsausübung. He gC-

hören ZU VW esen des demokratischen Staates: dessen Ideeund Tragweite de1; „indirekten Gewalt“ klarzumachen.
besagt, daß jeder Staatsbürger gleiche Rechte hat un! das

Gregor VILT und Innozenz IT olk Träger des staatlichen Lebens ISst. Sıe bilden eın —-

teilbares Ganzes., Und U:  ; entsteht das alte Problem aufDie großen Päi>ste .des Mittelalters, ein Gregor VII und eine NeuUue VWeıse  ° ob und inwiewelt die Kirche das echt
Innozenz I1IL., hatten sıch als Inhaber aller Gewalt auf und die Pflicht habe, die Ausübung dieser Freiheiten Z
Erden gefühlt; nach ihrer Meinung trug der Kaıiser das kontrollieren. Wiederum, WwWI1ıe ZUr Zeıt Philıpps des
weltliche Schwert in päpstlichem Namen un: Auftrag. Schönen, z1ibt es Theoretiker, die eine vergangene Staats-

form, näamlıch den „konfessionellen Staat“ der en-Kür sıe existierte autf Erden NUur ein Reich, un s1e selbst
standen seiner Spitze. Viele eutsche Kaiser un reformatorischen Zeit, als das katholische Ideal, als eine
Könige haben diese theokratische oder hierokratische Auf- überzeitliche orm uüund-Norm staatlicher Vollkommenheit
fassung und Praxis bekämpft, keiner hat ıhre philoso- hinstellen möchten, und wı1ıe das mittelalterliche Reıch
phische Voraussetzung angegriffen: daß CS nämlıch auf in der Bulle „Unam Sanctam“”, so hat diese „konfessio-
Erden 1Ur eın eich gebe, die respublica christiana, nelle“ Ära staatsphilosophischen Denkens 1n den uße-
welche Kirche und Staat in sıch begreift. Wohl aber gab rungen der Päpste des Jahrhunderts ihren Grabgesang

seıt dem 15 Jahrhundert Theologen, die die einfache gefunden. Sowenig Bonifaz I1l durch seiınen  Protest
Wahl zugunsten des päpstlichen oder kaiserlichen Stand- die Entwicklung des Nationalstaates aufgehalten hat, S!

punktes verschmähten un nach einem mittleren Weg wen1g ann der Sıegeszug der Demokrätie durch ine nach
suchten. Sıe folgten Gregor VII War 1n dem Anspruch rückwärts gerichtete Haltung verhindert werden. Und

umgekehrt: sSo gut die dogmatische Substanz der kırch-auf den Vorrang der geistlichen Gewalt, aber nicht ın der
Ausdeutung dieses Anspruchs. Sıe suchten ıh vielmehr lichen Ansprüche des Mittelalters sıch der Wirklichkeit

verstehen, dafß dabei sein geistlicher Charakter, seine des souveränen Staates anzupassen verstand, gut aßt
Beziehung ZUr sittlich-relig1ösen Ordnung, seine Aus- s1e siıch den Be

ichen
dingungen der Demokratıe verwirk-

richtung auf das gläubige Gewissen hervortrat. Unter
diesen Theologen spielt Johann Quidorj: ıne führende ıne vernünftige Gestaltung der Beziehungen 7zwischen
Rolle, dem demokratischen Staat und der Kirche wırd in ErSter

Linıie durch diejenigen erschwert, die tür den Staat oderBqni}az V111.} und Pbili}?‚ der S &öne seine Bürger als Träger der Souveränität die alleinıge un
Um 1300 trat Phiılipp der Sduöne mIt dem Anspruch auf, alles umfassende Gewalt.beanspruchen und AUS dieser An-
„König 1ın seiınem eich“ seın und in .dieser Eigenschaft maßung heraus auch der Kırche vorschreiben möchten,

w4Ss s1e Zzu Lun und lassen hat Dies war die Tendenznıemanden über sıch zu.dulden. Dieser Anspruch wWwWar in den
Augen der gläubigen Zeıitgenossen eine Ketzereli; weil die des Laizismus, der sıch ın den lateinischen Ländern uro-
heilige Ordnung des Mittelalters, dıe Finheit VvVomn Kırche pas (Frankreich, Italien, Spanıen, Portugal) zeiıtweıse der
un!: Reich, von sacerdotium und ımper1um, zerstorte. Demokratie bemächtigt hat So verdunkelte die Entwick-
Diese Ordnung -‚und Einheıit, deren wel Gewalten siıch lung .ın Europa die Möglichkeit einer_ echten Verständıi-
ın der höchsten Hand des Papstes etztlıch vereinigten, gung. zwischen Kirche und Demokratie. Diese Möglichkeit

hebt sıch besten von dem politischen Hintergrund derwurde in der berühmten Bulle „Unam Sanctam“ (1302)
Vereinigten Staaten ab, die Demokratie, ohne CN-noch einmal widergespiegelt. Dagegen beriet sıch Philipp

der Schöne auf eine endgültig gewordene geschichtliche über der reaktionären Kraft des Absolutismus und Feu-
Tatsache, auf die Tatsache seiner politischen Unabhängig- dalismus kämpferischer Selbstbehauptung genötigtse1n, 1n uhe gedeihen konnte.keif. Sein egner Bonifaz 111 behauptéte die Unver-
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Die amerıkanısche Verfassung _ andere geworden. Siesın erändert durchdasgeschicht-
Dıe amerıkanısche Verfassung schut da S1C AUuUsSs dem Geist ıche Recht, das durch die endgültige Anerkennung der

demokratischen Freiheiten entstanden 1ıIst, die die Stelleder Demokratie geboren wurde, 1CN relig1ös neutralen christlichen Königs als Träger der Staatsgewalt eiNeStaat Lajen-Staat. Es War ıcht beabsichtigt, nen Gemeinschaft von csehr verschieden denkenden MenschenGegensatz ZUur Religion oder ZUr Kirche schaffen. Die gestellt hatrelig1öse Neutralität des Staates sollte nıcht mehr be- Wiederum suchen WIT, WI16 Quidort, nachdeuten, als dafß der Staat relig1ösen Angelegenheiten mittleren VWeg, der den Vorrang der geistlichen Gewaltkeine Zuständigkeit besitzen würde. Dıie Verfassung
also die Exıstenz z W eıer wesensverschiedener Ord ebenso WI1IGOC die demokratischen Freiheiten gewährleistet.

Wır suchen diese Synthese, wıederum M1L Johannes Qui-NUNgSCH, politischen un relig1ösen, VOITIausSs dort, 1 Anschlufß die kirchliche Tradition, nachdemun anerkennt Werte un Ziele menschlichen Leben, WIr iıhre Lehre VO  e} den Überlagerungen des mittelalter-die über dem stehen, W as des Staates 1ST. So zieht diese lichen und gegenreformatorisch-konfessionalistischenVerfassung 116 dem demokratischen Zeitalter ent
BA  4 staatsphilosophischen Denkens efreit haben Johannessprechende Folgerung AUuUSs dem Grundsatz, daß wel

VO Parıs 1SE Unrecht als linder Parteigaänger SC1NC5Ordnungen und ı ıhnen Wel gerLreNNte Gewalten g1Dt, Königs gescholten worden. Wenn den Ansprüchen derderen ede ıhrem Bereich selbständig und zustan- päpstlichen Kurialisten ENTSCSHENLFAL Tat 0S als heo-dig ı1STt loge; unterschied NAau zwiıischen der überzeitlichenDas Neue un Moderne dieser Verfassung i1ST die 'Tat-
sache, daß SIC als Träger der beiden Gewalten oder als Aufgabe der Kirche und der geschichtliıch gewordenen und

vergänglichen rechtlich-politischen Gestalt des Mittel-Träger der Beziehungen zueinander nıcht Kaiser und alters.apst WIC das Mittelalter, nıcht König und Papst, w 1ie das
konfessionelle Zeitalter, sondern Regierung un Bürger Was 1sE katholische Lehre?®118 Auge faßt Sıe verankert also das Recht der St-
lichen Gewalrt nıcht ı Garantıe für Nnen unmıittel- Die kirchliche Tradition dieser rage findert ıhrenbaren polıtischen Einfluß der Kirche auf den Staat, son
dern mıttels der demokratischen Freiheiten dem echt klassischen Ausdruck ı dem berühmten Brief des heiligen

Papstes Gelasius den byzantinischen Kaıiıser Ana-desBürgers, S$SCINCM Gewissen gemäafß handeln. So hebt tLAaSsSıus VO Jahre 494 der Papst BemühenS1E die Beziehungen zwischen Staat und Kirche nicht eLtwa die Freıiheit der Kırche die Lehre VOIN den Wel selb-auf, sondern hebt SIC NUr auf e1INC andere, dem demo- ständıgen Gewalten auf Erden vOrtrug. In weltlichenkratischen Zeıtalter entsprechendere Ebene, als es die der _ Dingen sind die Diener der Kırche dem Kaiıser rtan,diplomatischen Beziehungen 1IST. Dıie Kırche kann ihren geistlichen iıhnen. Aus der Anwendung dieser SätzeEinfluß ı das polıtische Leben hinein ZWAar nıcht ıJu. hat sıch die kirchliche Lehre und Praxıs ungeachtetstisch, ohl abermoralisch geltend,machen, ındem SIC sıch zeitbedingter Abweichungen herausgebildet. 1lledurch ihr Lehr- un Rıchteramt das Gewissen der selbst Boniftaz VIITL,, beriefen siıch auf diese Lehre, ob-Bürger wendet. Kann diese amerikanısche Verwirklichung ohl SeIt dem Jahrhundert die hierokratische Theorieder Lehre VO  - den WEe1l Ordnungen als die der Demo- alles Cat; S1C verdunkeln. Ihr W eesen esteht darın, daßkratıe entsprechende und zugleich dem W esen der kirch- S1IC die weltliche Gewalrt ZWAar auch VO:  3 Gott her- und auf
K lichen Sendung genügende, TIG anderen W orten als die Gott hinleitet, aber als inNe ıhrem Bereich selbständigerichtige für NSCIE eıt gelten? un: der geistlichen nebengeordnete.

Geschichtliche Anpassung der geistlichen Gewalt
Der König Gottes, nıcht des Papstes Diener

C Vorausgesetzt, daß mMa  a} den Sınn un die Sendung
geistlichen Gewalt aut Erden anerkennt; kommt darauf Hatte Gelasius diese Lehre ZU Schutz der kirchlichen
dl S1ieentsprechend der geschichtlichen Gestalt der Gesell- Freiheit angerufen, tat 65 Johannes VO Parıs Zu

schaft verwirklichen: denn anders kann S1C nicht wirk- Schutz der königlichen Rechte Er tat F>C nıcht EINSCILLE ;
sa werden. Man mu{l einsehen, da{ß die bürgerliche Ge- der größere eıl seiNer Bemühungen galt dem Nachweis
sellschait un VOor allem der Staat ı 1Ne€e größere des geistlichen Charakters und darum des Vorranges der
unwichtigere Rolle hineingewachsen sind. Dıiıe Kirche geistlichen Gewalt. ber CLAat esS, Der König empfängt
hat sıch 1 der Form, WIC sıie ihre Gewalt geltend machte, Rechte VO Gott und VO Volke, ohne Vermittlung
die selbst und ıhrem Wesen nach nıcht preisgegeben wer- des Papstes Er- ı1SEt ıcht des Papstes; sondern Gottes

Diener. Zweck un: Sinn SCINCT Herrschaft 1STt CS, dasden kann, der Entwicklung angepaßt. Sie hat die mıiıttel-
alterliche Hierokratie preisgegeben, den seinem Bereich menschenwürdige Leben SEeINCLr Untertanen (vıvere un-
SsSOUuveranen Nationalstaat anerkannt un dieser Aner- dum virtutem) durch Frieden un gerechte Verteilung der
kennung durch die Lehre VO  3 der indirekten Gewalt Aus- Beiträge ZUuU gemeinschaftlichen Wohle sicherzustellen.
druck verliehen. Sıe hat dem ICSNUM, das ihr von Der Zweck der staatlichen Gemeinschaft ist sich selbst

ein sittlicher Wert; nıcht NnUur Mittel ZUuU Zweck, arumaußen, nıcht mehr W 1€e das als Gegenpol NCT-
halb Cc1in und derselben Gemeinschaft gegenübertrat, 1SEt die durch diesen Wert begründete Ordnung CN-
Weg gefunden. Sıe mußte un muß 1U  - auch, dem Fluß ständig, nıcht NUur ausführendes Organ der höheren, EIST-
der Zeiten folgend, eCeiNe Beziehung Zur emokratischen lıchen Ordnung Das sind moderne Worte. Sıe entsprechen
„C1V1itas” finden; denn nıcht mehr O1 König, sondern Nserm Staatsbegriff ber sınd auch katholische VWorte;

denn die Funktion der Staatsgewalt 1SE 1er als CiNe SIEL-» WITF, das Volk“ WI1IC die Amerikaner SagCH, treten MTL
ıhr als Inhaber der weltlichen Gewalt Konkurrenz, ıche charakterisiert, SiE steht i Cottes Diıenst und ı der
un: die Bedingungen, denen dies geschieht, sind Verantwortung VOr ıhm.
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päpstliche Gewalt eın geistlich stände. Dies 1STt der tiefeSınn ıhres Lebensgesetzes der
unaufhörlichen Anpassung, die CIN19C, die sich derDie geistliche Gewalt betrachtet Johannes VO  3 Parıs Ohe dieser Betrachtungsweise nıcht erheben können, als &dem G&rchtspunkt, da{fß das menschenwürdige Leben auf Opportunismus gedeutet und hingestellt haben.“ „MeınErden nıcht etztes Zıel des Daseıns ı1STt Dem etzten Ziele Standpunkt“ fügt der amerıkanische Vertfasser unseresdient ine höhere Anordnung und Ordnung Gottes, deren Autfsatzes hinzu, „IST der, daß die Geschichte und die Er-Öchste Gewalt Jesus Christus, der „göttliche Köni1g und fahrung die Kiırche vollerer Anerkennung derwahre Priester innehat. Er regıert vermittels der Sakra- Autönomıie des Staates als orm der AchtungIhre Ausspendung gewährleisten 15T Sınn, >wesentlichen Bestandteils des ganzen Menschen) undRecht und Grenze der priesterlichen Gewalten und der tolgyedessen geistlichen AÄußerungenAmtsgewalt des Papstes Diese 1S5T höher als die könig- iıhrer acht der Zeitlichen Ordnung ewogen habenliche, aber s1e 1St ıhr nicht übergeordnet „Das Priestertum Nun aber geistlicher diese Außerungen geworden sind

1STt weiter nıchts als die geistliche Gewalt, die den Dienern um unıversaler und nachdrücklicher sınd S1C gewordender Kirche gewährt 1ST, um die Sakramente spenden, S1e erreichen alle Einrichtungen des menschlichen Lebens,die die Gnade enthalten, mittels deren WIr auf den We  5 S1E ihrer Idee und Wırkungsweise den Bedürfnissen
um CWIgCH Leben gestellt sind Daraus folgt keine des christlichen (Gewissetns ANZUDASSCH, SO paradox diesırekte Gewalt weltlichen Dıingen, aber ebensowenig sein scheint der Rückzug der Kirche AUS
1ne beziehungslose Nebeneinandersetzung VvVon Geıistlich Identität IMNITt dem Staat der mittelalterlichen respublicaund Welrlich Denn ZUT Sakramentenspendung gehört das und (in anderer Weise) mi1t dem konfessionellen Staat hatgeistliche Lehr- und Hırtenamt Und dies reicht 15 Welt- keinen Rückzug AUS der Gemeinschait bedeutet, sondernıche hinein, „1NSOWEC1L die Menschen zur Buße ruft ZuUur

ine tiefere Immanenz 1 hr, insofern SIE ZU ZC1-Rückgabe ungerechten Gutes und TAU Hingabe irdischer
Güter gemälß den Forderungen der Liebe FEs wirkt sich stıigen Prinzıp ihrer Ausrichtung sowohl hinsichtlich des

zeitlichen W I1Ie des CWISCH Zieles der menschlichen Persongesellschaftlichen Leben Aaus, ohne daß der Papst il geworden 1Stiıhm unmittelbar werden müßte. Er 1St un bleibt
Lehrer und Hırte der Gläubigen, er wiırd NIieC Zu Herr- Leo ITIT7T
scher. Er erklärt, W Aas recht IST, doch vollstreckt nıcht
das echt ber belehrt Auch den König, W e111 der Die Anpassung der Kırche die naturgemäße Entwick-

lung des modernen Staates hat sıch also Zzu Vorteil fürKön1g ein Gläubiger 1STt beide vollzogen. Ihren epochemachenden Führer ftand sS1eDem Hırtenamt CIgNeEL auch EIN geistliches Strafrecht, und
gerade dies wurde 1m Mittelalter P Schauplatz der Leo XILTL., der 1 seıNer Enzyklika „Immortale Dei“

die klassiıschen Siatze über die Teilung der WCeC1 Ordinun-Auseinandersetzung. Johann VO:  a Parıs wandte auch jer-
auf das Prinzıp. derGewaltenteilung % Die Kirche be- 401 pragte und die Lehre Gelasius? wieder ı aller Reıin-

heit verkündete. Er lehrt mehr als NUr die Trennung derdie richterliche Zuständigkeit für die Sünde, der
Gewalten. Er lehrt daß Kı  che und Staat WEe1 verschie-Könıg für Vergehen die staatliche Ordnung; die

Kirche straft geistlich, der König Gut und Leben Auch dene Gesellschaften sind gleich U1l und eigenständig, ohl
aufeinander bezogen, aber nıcht voneiınander abhängigdie geistliche Strafgewalt annn sich indirekt ı irdischen

Bereich auswirken, wenn nämlich der Papst .die Unter- Für die Kirche beansprucht nıcht mehr als das echt
und Gericht ber „alles, w as den menschlichen Ange-nen Königs geistlich ZWINgT, dem König den (Ge-

ndigt Jegenheiten irgendwie geheiligt ISE; W 4S ZUuUr Heilung derhorsam kündigen, weil sıch Gott
Dann aber nıcht den König ab, sondern dies tiun Seelen oder dem Gottesdienst Beziehung steht, se1l es

SCIHHGrK Natur nach, SC1 durch den Zweck, auf den hın-die Untertanen. Wieder ZEIgT sich hier der LTC1LN geistliche
Charakter der kirchlichen Täatigkeıit: S1C wendet S1 Aaus- geordnet ıISt.

Leo 111 hatte keine Veranlassung, siıch arüber USZU-schließlich das Gewiıissen der Gläubigen Die politische
Ordnung, das Gebiet der polıtischen Entscheidungen wıird sprechen, auf welche Weise die Kirche ihrem Gericht Gel-

keinem Falle und auf keine Weıse unmittelbar betreten, tung verschaften beansprucht Dıie Zeiten hatten sıch
allzusehr geändert. Für ıh Wr der Grundsatz Vo dendie Gewalt der höheren Ordnung keine Rechte

HO  u  ber die niıedere Anspruch; ihr FEinfluß auf SiIie ann W el Ordnungen wieder dem geworden, w 45 -

sprünglich Wal, G afte Zzur Verteidigung dergewaltig SC1IMN un: höchst real, aber bleibt ein „IMNMOFra-
lischer“!T kirchlichen Freiheit den laizistischen Staat Der

Staat Leos Zeiten proklamierte War keine National-
kırche“ mehr, WI1IeE die christlichen Kai1ser un Könige;Eın epochemachendes Wort Pıus DA 1ber mehr nationalisierte die Kulturbereiche, Auf

Was NUu  - die Bedeutung dieser Lehre für die Gegenwart denen sıch das Interesse VO  en Kırche und Staat eisten

betrifft, 1ISt festzustellen,daß die Kirche bei ihrem poli- berührt: Ehe, Famılie un Erziehung, seitdem Napo-
tischen Handeln sich 1 den renzen dieses traditionellen, leon die Erziehung des Menschen ;urCS den Staat ertun-

Mittelalter Nur zeıiıtweıise überdeckten Anspruches hält, den oder wiederentdeckt hatte Hıer, Felde der „ SCc-
den ihr C1in wirklich demokratisches Denken gar nicht be- mischten Angelegenheiten Y stießen Leo 111 und

annn Dem könservativen Katholiken aber Nachfolger aut den für das demokratische Zeitalter cha-
dieser UÜberblick, daß die Kırche siıch 1 der Form,w 16 Sie rakteristischen Anspruch und Widerstand W as nämlich

die Demokratie nNur sehr schwer begreifen vermag, 1STEihren Anspruch geltend machte, ar sehr gewandelt hat
Kein Geringerer als aps 1us XII hat denn auch ı dieses: daß die geistliche Gewalt sıch, ihrer icht-
SCINCr Rede die Kardinäle 21 1946 g- Intervention, das politische Leben hınein auswirken
Ssagt: 1€ Kirche folgt ohne Zaudern und ohne ber- mufß Für das demokratische Denken un das Pathos

dem providentiellen VWeg der Zeıten und Um- seiner Parole: Wırz das olk 15 die geistliche Ordnung
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nur aAllzuleicht auch ı räumlichen Sınne „Jenseit1g” ;die Z den Bürger als das aktıve un verantwortliche Ele-
Demokratie verwechselt leicht Kirche und Sakristei.. Papst men der Gesellschaft definierte, ergibt siıch ein Doppel-
Leo kam dem, w as dem Anspruch der Demokratie be- LEeSs: 1ST der Bürger, dessen Interesse dıe Harmonie
rechtigt Waäl, dadurch CeNtIgCRECN, da{fß die Rechte der Vo  $ Staat un Kırche hergestellt werden muß, weıl der
geistlichen Gewalt, SOWEILLt ıcht diplomatischen Ver- Gegenstand und Zweck des Wiırkens VOoO beiden 1St und
handlungen geschehen konnte, ein geistlich näamlich ihm beide sich begegnen. Und da der Bürger zudem
durch den Appell die cAristlichen Gewissen ZuUur Gel- Subjekt der Staatsgewalt geworden ıISU,‚ergibt sich Z W e1-

LeNS, daß der Partner 1ST, den die Kırche 1 emokra-tung brachte Damıt öffnete er die Tür letzten
notwendigen „Anpassung“ der kirchlichen Doktrin tischen Zeıitalter als Inhaber der irdischen Gewalt VOTL-
den geschichtlichen Augenblick, der sich durch tolgende findet „Der Bürger un die Einrichtungen, durch die
Frageals nötig erweISt. der Regierung teilnimmt, sind miıt ursprünglicher AU-

OoONOM1LE ausgestattet Nur durch ıh und durch S$1e annn
Schlußfolgerungen die Kirche die zeıitliche Ordnung erreichen CC Er 1St (Ka-

Wer 1STt denn, der diesem Zeıtalter erufen scheint, tholische Aktion!) der verlängerte Arm der Kırche die
die Lehren und Urteile der Kıiırche über echt un: Un- Welt hinein, aber seiner Freiheit verkörpert zugleich

auch die irdische Souveränıtät iıcht den Konterenz-recht Sffentlichen Leben vollstrecken? Gehört AT

Substanz oder doch ZUuU Ideal der geistlichen Gewalt, zimmern der Mınıister, sondern Gewissen des Bürgers
berühren sıch Kıirche un Welt Im demokratischen elit-daß sie ihrer Lehre über irgendeinen Gegenstand des alter 1STt die Kirche „CINeE Realität für den Staat, weıl S16öftentlichen Interesses oder ıhrem Urteil über nen Sun-

der dadurch Beachtung verschafft, daß SIC diesem 7 weck 111e Realität für Bürger 1ST ıdl Realität höherer
Ordnung, der die Regierung als solche keine Zuständıig-die Hılfe der Regierungen Anspruch m  9 sofern eıit besitzt.“diese solcher Hılfe bereit sind  ? Im Mittelalter und ı SO N1S diese Ce1N Recht hat, die Tätıgkeit

der Ära des konfessionellen Staates War es üblich sıch der Kirche umgrenNzen, csehr entspricht anderseıts
dieser Lage, da{f die Kirche ihre Ansprüche ıcht mehrdieser Hılfe edienen. Murray schreibt dieser rage

1e€ Selbständigkeit der weltlichen Ordnung fordert, auf diplomatischem Wege, sondern direkt VOr dem Ge-
W ISSCH der freien Bürger anmeldetdafß die geistliche Weisung und Beurteilung, die S1Ie CIM D-

{ängt, AUS der weltlichen Ordnung selbst heraus, durch die
Inıtiatıve ihrer CISCENCNH Organe verwirklicht werde, aber Der Fall Spanıen
nıcht durch 1Ne politische Aktivität der Kirche als Nun hiıetet aber diese „demokratische Lösung des Pro-
solcher denn die Kirche als solche steht außerhalb der blems die Schwierigkeit, daß die bürgerliche Freiheit NOL-
litischen Ordnung, S1I1C 1St ihr gegenüber transzendent wendig die Gleichberechtigung aller Religionen un: eli-
Dıiese Forderung liegt insofern der Linıe der Tradıtion, gionsgemeinschaften nach sıch zıeht: W Aare undemokra-
als die Kırche auch früherer eıt das Gewissen p - tisch IN relig1öse Minderheit daran hindern, daß S1C

liıtischen Entscheidungen autrief Nur ieß SI das (J@e- ihrem Gewissen tfolgt Im Gegensatz hierzu raäumt die
w1ssell der Fürsten zugleich für das der Untertanen SD. vielfach gebräuchliche Auslegung der „libertas Ecclesia-
chen Nun diese durch die Demokratie mündig geworden sti1ca“ der katholischen Kırche überwiegend katholi-
sind, muß auch die Kıirche iıhren Einfluß gegenüber dem schen Ländern MG Sonderstellung CIn Man denke ;
olkgeltend machen. Als haben das, wWwW1e Murray Spanıen und die Entrüstung seiner Bischöfe über den Man-
Sagt, mi1t großem Eindruck aut Leo XIITL., die Kardı- ze] Verständnis, den das katholische Ausland ihrer

„Eine NEUE Haltung entgegenbringt (vgl Herder-Korrespondenzniäle Mannıiıng und Gibbons ausgesprochen:
Aufgabe liegt VOT uns. Dıie Kirche hat nıcht mehr Jg 108) Murray Sagt dazu Es handelt sich
Jänger MI Parlamenten un! Fürsten tun, sondern mMIiIt nıcht darum, ob der Irrtum das yleiche echt habe WIC die
den Massen un dem olk Ob WIL wollen oder nıcht, 1es Wahrheit, sondern darum, ob MS verfassungsmäßige
1ST Nsere Aufgabe, WI1r rauchen Geilst und orm und Ordnung, die den Irrtum unterdrückt, „die
ein Gesetz des Lebens unveränderlich ideale Verwirklichung der katholischen
Leo 111 hat seinNner Lehre VO  5 den Wl Ordnungen und Grundsätze über die Beziehungen VO  $ Staat und Kirche
ıhrem Verhältnis zueinander ine sehr beachtliche und —_ da{fß alles andere grundsätzlich VO  $ der Kirche 1Ur

kunftsträchtige Begründung gegeben WäÄährend INa  z} 1 geduldet, nıcht 1aber gebilligt werden kann Sicherlich 1ST
Mittelalter die Regeln, die dafür gelten sollten,. Aus dem nıcht oder 1Ur dann S WEenNn mMa  = rückwärts-
fragwürdigen Prinzıp der „Einheit der respublica Chri- schauender Haltung außer cht aßt W as 1US XII Als
sti1ana“herleitete, die dann 1ı bestimmten ugen- das „Lebensgesetz der unauthörlichen Anpassung“ be-
blick doch auseinanderbrach, begründete Leo . JI eben zeichnet, das dem „proviıdentiellen‘Weg der Zeıiten und
diese Regeln durch das schlechterdings überzeitliche ”Ziel Verhältnisse“ entsprechend Denken un Handeln der
un den Zweck beider Ordnungen, nämlich daraus, daß Kirche leitet. Daf(ß dieser We_g 4 gegenreformatorischenR beide denselben Menschen vervollkommnen bestimmt Zeitalter plötzlich aufhört, 1SEt derselbe Irrtum, 1ı dem
sind ıhre Einigkeit liegt 1 Zıel begründet „CIVIS ıdem sıch Bonifatius 1I11 befand, als das mıittelalterliche
et christi1anus Regime e  onservieren wollte. Es 1SE nıcht Nnur CIM doktri-Der Papst belastet also das delikate Pro-
blem der kirchlich-staatlichen Beziehungen nıcht Vo VvVorn- $ sondern ein tatsächlicher Irrtum; denn die Ver
herein MIt eINSEILIZCN Ausgangsposıtion „ZUZUNSICH meıntliche Einheit VO „Thron und Altar“ WAarSaa
der Kirche sondern wählt 1nen übergeordneten Stand- ıch W a4as Don Sturzo sehr Zut gyesehen hat NnUur mehr
punkt den der f{reien menschlichen Person; 1116 formaljuristische, der die politischen. Kräfte der
argumentilert 95 ihretwillen spricht demokratisch“ Hen Zeıt, das Bürgertum un das Volk, längst entglitten
Wenn in  e} diesen Gedanken eıter entwickelt, WI1IC CMN, Wr ine Ordnung; die durch diese Tatsache
1US XI und 1US CM haben, indem der letztere schließlich Zl Anpassung dıe NEUEC Wirklichkeit BC-
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ZWUNgSCH wurde oder, S16 noch besteht,- die kirchenpolitische Ausdrucksform des „regnum”, mMi1t
werden wiırd. Anders ausgedrückt: Wenn mMan die heutige der Folge, daß die dadurch gewährleistete „religiöse Eın-
politische Wirklichkeit 1Ns Auge faßt, 1SE die Frage heıt der Natıon“ als C111 wesentliches Moment N„Kirche und Staat“ nebensächlich geworden VOL dem WEIL Staatsform auch VO  3 deren geschichtlichen Gegnern be-
bedeutsameren Problem: „Kirche und Gesellschaft“: 1ST kämpft werden mußte Diese Einheit bildete den Gegen-
doch die taats-KRegierung demokratischen Staat NUur stand des Anstoßes für Liberalismus und Revolution In
mehr ausführendes Organ der gesellschaftlichen Kräfte die konktete Entscheidung zwıischen diesen Gegensätzen
Zur Vervollständigung SC111lCTr Beweistührung untersucht CZWUNgCNH, wählte Leo 111 die Parte1 des konfessio-
Murray noch die Gründe, die Leo 111 Y ungeachtet nellen Staates, während außerhalb dieser Polemik un!
sCiNCr demokrtatischen“ Staatslehre, dazu bewogen über S1C konstruktiv hinausschreitend den Grund
haben, den konfessionell-katholischen Staat bıillıgen nNneUen kirchlichen Praxıs und Doktrin legte, die 11Cc ZEeE1It-
Er kommt dem Ergebnis, dafß die Notwendigkeıit der gemäße VWeiterführung der uralten durch Gelasıius nieder-
Abwehr die laizistisch ıberalistische Perversion gelegten Tradition 15 und die moderner, dynamischer
der Demokratie hierfür ausschlaggebend Wär, davon a1b- VW eıse die mittelalterliche statische Einheit der Christen-
gesehen, da{fß der Papst erst auf der Schwelle der uen heit verwirklicht als Einheit des christlichen und bürger-
eit stand Das konfessionelle Prinzıp 1ST nach Murray lıchen Gewi1issens Civıs idem GE Christianus

Fragen des sOzlalen wirtschaitli  en un politischen Lebens

Kriegsdienstverweigerer ber Wahrheit IST das Problem damıt nıcht gelöst
Denn o1bt ] heute hundert andere Weısen neben dem

1US$S Gewissensgründen Militärdienst, Krieg, seiNer Vorbereitung oder seiner
Durchführung miıtzuwirken.

In Frankreıich haben der etzten eit die Geschehnisse
nen Jungen Mann, der sıch geweEIgert hat,; der Eın- Die Tatsachenberufung ZU Miılitärdienst Folge leisten, ein außer-

ordentliches und WEeIL über den Fall hinausgehendes Aut- Der besondere Fall, der diesmal die Auseinandersetzung
sehen erregt, und das n Problem des einzelnen un: über das Problem Krieg und Gewıissen 111S$s Rollen gebracht
se1ines Gewissens gegenüber dem Krieg un: der modernen hat, 11SE tolgender:
Kriegsführung 15t dadurch einmal wieder aller Oftent- Jean-Bernard Moreau, der 1928 Biıllom i Puy-de-
ichkeit, und War WeIit über die TenNzen Frankreichs hın- ome geboren 1St und nach Absolvierung der höheren
AausS, gestellt worden Kriegsdienstverweigerer ZUS Gewi1s- Schule Student der Sozialen Hochschule Parıs
sensgründen hat SEeIL Bestehen der allgemeinen Wehr- wurde November 1948 zZzu Militärdienst einberufen
pflicht wieder gegeben, und manchen Ländern be- Er schrieb darauf den Mınister für nationale Verte1-
stehen für S1C besondere gesetzliche Regelungen, daß SL1C digung, daß Aaus religiösen Gründen sich WCISEIC, die
anstelle des Militärdienstes Zivildienst ableisten Unıtorm anzuzıehen. Darauf wurde verurteıilt, edoch
önnen:.solche Regelungen g1bt den Vereinig- Juli 1949 infolge allgemeinen Amnestie
ten Staaten, England Kanada, Holland Australien, wieder freigelassen. Da dem Minıister für nationale
Neuseeland un: den skandinavischen Ländern Vor Verteidigung sofort mitteıilte, daß be1 Eın-
1939 estand 1ine solche Regelung merkwürdigerweıse berufung sıch wiederum WCIgETIN werde, dieser Folge
auch der SowjJet-Union w 4s seither AUS ihr geworden leisten, wurde urz darautf VO  $ ue€] verhaftet und
ISTt WI1SSCH WIr nıcht In Frankreich g1ibt jedoch bisher das Gefängnis Cherche-Midi Parıs eingeliefert.
keine gesetzlıche Regelung für solche Fälle, und für den 1nem Besucher erklärte sein Verhalten MIt folgenden
beharrlichen Kriegsdienstverweigerer spielt sıch das Leben Worten:
bıs sCcC1NeEmM 49 Lebensjahr, der milıtärischen Alters- 1e€ annn ein Christ, der VO  >; Liebe den andern be-
rFeNZzZEe, folgendermaßen ab wırd einberufen, weigert ceelt i1ST, die Waften ergreifen, Lebensform
sich einzurücken un wırd MI Jahr Gefängnis be- verteidigen? Wenn INa  - andere Menschen inNnan

straft. Kaum 1St AUuUs dem Qefäng_nig wieder entlassen, dann nıicht gleicher eıt auch diese Liebe? In EWI1SSCNH,
wiırd neuerdings einberufen, weigert sıch einzurücken VO!  } der Gewalt geschaffenen Sıtuationen wWar berech-

und wiırd Jahr Gefängnis verurteilt, USW. L1gT, die W aften ergreifen So WTr die Widerstands-
Die tranzösische Offentlichkeit 1STt sıch 1 anzcn IL bewegung die Deutschen berechtigt Sıe bedeutete
darüber, dafß für solche Menschen, denen wirklich ihr 111- den Kampf ein bel durch ein gErTiINSCIES 1N1VEOL-

nNnerstes (Gewissen verbietet, durch die Teilnahme der meidbares bel Trotzdem blieb C111 bel Gegenwärtig
mihitärischen Ausbildung gleichsam 1Ne Zustimmung ZUr hat der rıeg und also auch die Vorbereitung für den
Kriegführung als Regelung internationaler Dıfterenzen Krieg ı Frankreich keinen Sınn mehr: der Friede ı1St -

geben,- ein besonderes Statut erlassen und C111 ziviler sere. Pflicht. Wır mussen nen Friedensblock 7zwischen die
Damıt würdeErsatzdienst eingeführt werden Aa  rEeSSIVCN Blocks stellen. Und wenn SIEe Aaus iserem

Frankreich die Seite der me1lsten anderen emokrati- Lande ein Schlachtfeld machen wollen, dürten WILr nıcht
schen Länder treten, die die Gewissensfreiheit auch auf die and dazu reichen. Wenn jeder einzelne VO  3 denen,
diesen Bereich ausdehnen. die den Frieden wollen, tatsächlich den Krieg, die Mıttel
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